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Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

 

Den Anträgen der Beklagten mit Schreiben vom 04.11.23 widersprechen wir:  
 
Antrag 2: 

Da klar ist, dass der Vermieter den Schaden rechtswidrig verursacht hat und dafür 
verantwortlich ist.  Der Vermieter hat sich den Streitgegenstand ohne Rechtsgrund 
gemäß § 812 BGB verschafft, weshalb uns ein Zahlungsanspruch in Höhe des 
ursprünglich gezahlten Entgelts zusteht.  Die grundsätzliche Schadensersatzpflicht 
gilt für Pflichtverletzungen, § 280 BGB, und für die rechtswidrige Verletzung 
gesetzlich gewährleisteter Rechte, § 823 BGB. 
 

Antrag 3: 
Wir widersprechen den Ansprüchen des Vermieters, da dieser sich nicht zur 
Rücksichtnahme auf unsere gesetzlichen Rechte und Interessen verpflichtet hat und 
damit gegen geltendes Recht verstößt. Dem Vermieter steht gemäß § 286 BGB kein 
Anspruch auf Bestätigung zu der Rechnung für die fälligen Mehrkosten zu 
begleichen, außer nach Ablauf der Fristen (30) Ein Tag.  Auf eine Mahnung hat er 
keinen Anspruch, da der Vermieter in dem der Nebenkostenabrechnung beigefügten 
Schreiben die Fälligkeit der Zahlung ausdrücklich genannt hat, so dass eine weitere 
Mahnung nicht erforderlich ist .Und er uns nicht verklagen kann, es sei denn, wir 
verweigern oder ignorieren die Verpflichtung dazu Wir behalten uns daher die 
Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen gemäß §§ 280, 823 BGB vor 
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Forderungen: 
1-Wir bekräftigen unsere Anträge. 
2-Antrag auf Beweisverwertungsverbot 
 
Grund: 
Nach Prüfung der Antwort des Beklagten vom 4. November 23 stellten wir folgende 
Fehler fest: 
 
a-Ein Fehler in dem Datum 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Die Wohnung wurde am 17. August 2022 übergeben 

 
b-Die Nebenkosten Höhe, weil die Stromkostenerhöhung und Hausversicherung, nicht weil verbrauch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c- Ein klarer Widerspruch 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Anlage 12 Nebenkosten 2021 
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d- Falsche Information 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
e-Auf Fehler in den Nebenkostenanzeigen wurde die Beklagte mündlich, dann schriftlich 

(Schreiben vom 12.12.2020) (Anlage 2), dann durch eine Rechtsanwältin (Schreiben 
vom 10.12.2021) (Anlage 3) , im Kehl hingewiesen Gericht (4 C 371 /22) und auch in 
diesen Klage. Trotz alledem gibt er seinen Fehler nicht zu und besteht auf der 
Rückforderung der Mietminderungen in Höhe von 722 Euro und nennt sie Unterzahlung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
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